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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
ALBV Alimentenbevorschussung
ALH (kantonale) Arbeitslosenhilfen
ARMIN Armutsindikator
EFV  Eidgenössische Finanzverwaltung
EL Ergänzungsleistungen nach Bundesrecht; auch: ordentliche Ergänzungsleistungen
ESPOP Statistik von Stand und Struktur der ständigen Wohnbevölkerung 
FBH (kantonale) Familienbeihilfen
IV Invalidenversicherung
kBH Kantonale Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen der AHV/IV
MUBE Eltern-/Mutterschaftsleistungen
NFA Neugestaltung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs zwischen Bund und  

Kantonen
SH i.e.S. Sozialhilfe im engeren Sinn; auch: wirtschaftliche Sozialhilfe. Letztes Netz der sozialen  

Sicherung 
SH i.w.S. Sozialhilfe im weiteren Sinn. Sozialhilfe im engeren Sinn plus vorgelagerte Bedarfsleistungen
SLA Soziodemografischer Lastenausgleich (im Rahmen der NFA)
WohnBH Wohnbeihilfen
WSH Wirtschaftliche Sozialhilfe
ZAR Zentrales Ausländerregister

Abkürzungsverzeichnis
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Die föderalistische Struktur des schweizerischen Bundes-
staates bietet gegenüber einem zentralistisch organisier-
ten Land erhebliche Vorteile1: Einerseits wird die Macht 
auf verschiedene Ebenen – die Gemeinden, die Kantone 
und den Bund – verteilt, wodurch die Willkür einge-
schränkt und die Nähe zum Bürger erhöht wird. Ande-
rerseits sehen sich die Kantone einem gewissen Wettbe-
werb gegenüber, der zur Innovation hinsichtlich 
Lösungen anstehender Herausforderungen anspornt.

Ein stark ausgeprägter Föderalismus wie ihn die 
Schweiz kennt, ist jedoch auch mit regionalen Unter-
schieden bezüglich der Wirtschaftskraft und finanzieller 
Leistungsfähigkeit verbunden. So verfügen aus unter-
schiedlichen Gründen nicht alle Kantone über gleich gute 
Voraussetzungen im interkantonalen und internationalen 
Standortwettbewerb. Insbesondere periphere Regionen 
weisen aufgrund ihrer geografischen Lage abseits von 
grossen Zentren eine relativ tiefe Standortattraktivität 
auf. Hinzu kommt, dass sie aufgrund der topografischen 
Gegebenheiten und der relativ dünnen Besiedelung mit 
höheren Kosten bei der Bereitstellung von staatlicher 
Infra struktur konfrontiert sind. Aber auch die grossen 
Städte haben aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur und 
ihrer Funktion als Zentren der wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Aktivität in zahlreichen staatlichen Auf-
gabenbereichen, wie z.B. der sozialen Wohlfahrt und der 
öffentlichen Sicherheit, höhere Kosten. Aus diesen Grün-
den ist in einem föderalen Staatswesen ein gut 
funktionierendes finanzielles Ausgleichssystem unab-
dingbar. Der Armutsindikator (ARMIN) übernimmt darin 
die Rolle der Messung der Lasten, die aufgrund der mo-
netären Armutsbekämpfung entstehen. Er ist also ein 
Spiegel der bekämpften Armut, die es von der verdeck-
ten Armut, d.h. Arme ohne Leistungsbezug, zu unter-
scheiden gilt. Als Datenquelle wird die Sozialhilfeemp-
fängerstatistik herangezogen, die parallel zu den 
Vorbereitungsarbeiten der Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenverteilung (NFA) aufgebaut 
worden ist. 

Einleitung

Die Statistik der Sozialhilfeempfängerinnen und -emp-
fänger als eigenständiges Vorhaben geht auf eine politi-
sche Initiative aus den Nachkriegsjahren zurück. Sie hat 
unter anderem zum Ziel, den Bestand und die Struktur 
der Bezüger von Sozialhilfeleistungen zu  erfassen. Dabei 
wird von einer breiten Definition der Sozialhilfe ausge-
gangen, die nicht nur die wirtschaftliche Sozialhilfe im 
Sinne der Nothilfe (Sozialhilfe im engeren Sinn), sondern 
auch alle weiteren bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
der Kantone berücksichtigt, wie z. B. Alimentenbevor-
schussungen oder kantonale Beihilfen zu den Ergän-
zungsleistungen der AHV/IV. Dem Grundsatz der Indivi-
dualdatenerhebung folgend, werden alle Personen 
erfasst, die Leistungen aus diesen Unterstützungssyste-
men beziehen.

Aktuell stehen noch nicht für alle miteinbezogenen 
Sozialleistungen Individualdaten zur Verfügung. Die Be-
rechnung des ARMIN zwingt zum Rückgriff auf andere 
Datenquellen, die nicht in standardisierter Form vorlie-
gen. In der Folge sind umfangreiche Bereinigungs- und 
Harmonisierungsschritte notwendig, um zu einem ver-
gleichbaren Armutsindikator pro Kanton zu gelangen.

Im vorliegenden Artikel wird in einem ersten Schritt 
auf die Grundlagen der NFA und der Sozialhilfe im wei-
teren Sinn eingegangen, um die Leistungen bezüglich 
deren Einbezug in die Statistiken zur Sozialhilfe einzu-
grenzen. Danach werden die Datenquellen, die Daten-
bearbeitung und die Berechnungen behandelt. Im  
letzten Teil werden die Resultate beschrieben und inter-
pretiert, und zwar gesondert nach den Ergebnissen für 
den Armutsindikator und der Sozialhilfe im weiteren 
Sinn. Dabei wird anhand von Gegenüberstellungen kan-
tonaler Daten der Frage nachgegangen, inwieweit sich 
die Leistungen gegenseitig beeinflussen. 

1 Siehe zu dieser Thematik auch: Eidgenössische Finanzverwaltung (2004a)
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1 Ausgangslage

1.1 NFA und Armutsindikator (ARMIN)

Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufga-
benteilung (NFA) hat zum Ziel, einen Ausgleich der kan-
tonalen Unterschiede anzustreben sowie die Effizienz zu 
steigern. Erreicht wird dies durch die Entflechtung der 
Aufgaben und ein System des Finanzausgleichs. Letzte-
rer besteht seinerseits aus zwei Teilen: Dem Ressourcen-
ausgleich und dem Lastenausgleich. Er ist für das Bun-
desamt für Statistik (BFS) in dem Masse bedeutsam, als 
dafür Kennzahlen bereitgestellt werden2. Die Sektion 
 Sozialanalysen deckt den Armutsindikator ab, der als 
Grösse im Ausgleichssystem für Sonderlasten der Kan-
tone eingesetzt wird. Dieses besteht aus zwei Gefässen: 
dem soziodemografischen Lastenausgleich (SLA) und 
dem topografischen Lastenausgleich. Während Letzterer 
die speziellen Aufgaben im Zusammenhang mit der 
 topografischen Struktur eines Kantons abgelten soll, zielt 
der SLA auf einen Ausgleich der  speziellen Aufwendun-
gen, die aufgrund der  Bevölkerungsstruktur entstehen. 

Der ARMIN ist ein Teilindikator, der die Bemühungen 
der Armutsbekämpfung misst. Ziel des ARMIN ist es, die 
Unterschiede der Kantone in der Armutsbekämpfung 
durch Bedarfsleistungen zu widerspiegeln. Das Ausmass 
der Inanspruchnahme von bedarfsabhängigen Sozialleis-
tungen gibt Aufschluss über die Massnahmen, die ein 
Kanton für die Reduktion der Armut unternimmt. Nicht 
miteinbezogen ist hierbei die eigentliche Armutspopula-
tion, die durch ein verfügbares Einkommen unterhalb 
der Eintrittschwellen der Sozialleistungen charakterisiert 
ist. Der Bereich Armut im soziodemografischen Lasten-
ausgleich NFA stützt sich auf die Sozialhilfestatistik (SHS) 
ab, wie dies im Indikatorenkonzept3 des SLA festgelegt 
ist (Tabelle 1). Die Bereiche B (Altersstruktur) und C 
(Ausländerintegration) werden mit Daten aus der Bevöl-
kerungsstatistik sowie des zentralen Ausländerregisters 
berechnet.

t 1 Indikatorenkonzept für den soziodemografischen Lastenausgleich im engeren Sinne

Bereich Bezeichnung Indikator Quelle Gewicht (wird periodisch neu 
berechnet4)

Armut A Anzahl Sozialhilfeempfänger/innen 
(d.h. Anzahl Personen, die mit 
Sozialhilfeleistungen oder weiteren 
kantonalen Bedarfsleistungen 
unterstützt werden)

Sozialhilfestatistik 40%

Altersstruktur B Anzahl Einwohner/innen im Alter 
von 80 Jahren und mehr

Bevölkerungsstatistik 25%

Ausländerintegration C Anzahl Personen mit Herkunft 
ausserhalb der Schweiz und ihrer 
Nachbarstaaten, die maximal 12 
Jahre in der CH leben (gewichtet 
nach Aufenthaltsdauer)

Zentrales Ausländer-
register (ZAR)

35%

Quelle: EFV

2 Salzgeber (2006)

3 Eidgenössische Finanzverwaltung (2004a)

4 Die Gewichte der Indikatoren sollen periodisch, z.B. alle vier Jahre im 
Rahmen der Neufestsetzung der Ausgleichsbeiträge durch das Parla ment, 
auf der Basis der Hauptkomponentenanalyse neu festgelegt werden. Bis-
herige Abklärungen haben ergeben, dass sich die Gewichte im Verlauf 
der Zeit relativ konstant verteilen (vgl. Ecoplan (2004). 
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Gesetzlich geregelt ist die Datensammlung und deren 
Verwendung im Rahmen des SLA im Gesetz vom 7. No-
vember 2007 über den Finanz- und Lasten ausgleich 
 FiLaG und in der Verordnung vom 7. November 2007 
über den Finanz- und Lastenausgleich FiLaV.

1.2 Sozialhilfe im weiteren Sinn

Im dreistufigen System der Sozialen Sicherheit bilden die 
Bedarfsleistungen inklusive der Sozialhilfe die unterste 
Ebene. Ihr vorgelagert sind die kausalen Sicherungssys-
teme (Sozialversicherungen) sowie die strukturelle 
Grundversorgung5 und die individuelle Sicherung des Le-
bensunterhaltes. Im Grundsatz kommen die nach dem 
Finalitätsprinzip angewandten Bedarfsleistungen nur 
subsidiär zur übergeordneten Sicherung zum Einsatz. Alle 
Bedarfsleistungen werden unter dem Begriff Sozialhilfe 
im weiteren Sinn zusammengefasst. In Abgrenzung zu 
ihr besteht die Sozialhilfe im engeren Sinn ausschliesslich 

aus der (wirtschaftlichen) Sozialhilfe. Sie leistet Hilfe in 
Notlagen6, und zwar unabhängig davon, wie diese ent-
standen sind, währenddessen die restlichen Bedarfsleis-
tungen risikoabhängig gewährt werden. Soziale Risiken 
werden gezielt bekämpft, indem abhängig von der 
 Lebenslage unterschiedliche Leistungen zum Einsatz 
kommen. Zum Beispiel dienen die Ergänzungsleistungen 
zur IV-Rente dazu, die Folgen von gesundheitlichen 
 Beeinträchtigungen bedarfsbezogen zu minimieren.

Innerhalb der Bedarfsleistungen sind lediglich die  
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV7, die Alimenten-
bevorschussung8 und die wirtschaftliche Sozialhilfe obli-
gatorisch, wobei die Kantone über einen relativ grossen 
Spielraum zur Vollzugsgestaltung verfügen.

1.3 Die Sozialhilfestatistik

Konzipiert zum Vergleich der Sozialhilfe zwischen den 
Kantonen, besteht die Sozialhilfestatistik aus drei, eng 
aufeinander bezogenen Teilen: 

a) dem Inventar der Sozialhilfe zur Identifizierung und 
Typologisierung der Versorgungslage, 

b) der Finanzstatistik, die die finanziellen Aufwendungen 
der Sozialhilfe misst und 

c) der Empfängerstatistik zur Sozialhilfe, die die Anzahl 
der Bezüger und deren soziale Lage  erfasst. 

5 Wyss (1999)

6 Art. 12 BV: «Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu 
 sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für 
ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.»

7 Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELG)

8 Artikel 293 Abs.2 ZGB: «… die Ausrichtung von Vorschüssen für den  
Unterhalt des Kindes, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nach-
kommen.»

Grundversorgung

Invididuelle Sicherung des Lebensunterhaltes

Sozialversicherungen:
- Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

- Invalidenversicherung (IV)
- Arbeitslosenversicherung (ALV)

- Berufliche Vorsorge (BV)
- Unfallversicherung

- Krankenversicherung
- Mutterschaftsentschädigung (MSE)

Bedarfsleistungen:
- Ergänzungsleistungen der AHV/IV

- kantonale Beihilfen zu den 
Ergänzungsleistungen der AHV/IV 

- Alimentenbevorschussung
- Elternschaftsbeihilfen

- Arbeitslosenhilfe
- Wohnkostenbeihilfen

Sozialhilfe

Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik
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Das System der Sozialen Sicherheit in der Schweiz G 1

Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik © Bundesamt für Statistik (BFS)

Das System der Statistiken im Bereich  
der Sozialhilfe G 2

Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik © Bundesamt für Statistik (BFS)

Inventar der bedarfsabhängiggen Sozialleistungen

Empfängerstatisitik
zur

Sozialhilfe

Finanzstatistik
zur

Sozialhilfe
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 Für den Armutsindikator relevant sind die zwei Ele-
mente Inventar und Empfängerstatistik. Im Rahmen des 
Inventars werden alle Sozialleistungen der Schweiz, die 
nach Bedarf und gestützt auf kantonale Gesetze ausge-
richtet werden, katalogisiert. Es bildet die Grundlage für 
die Empfängerstatistik, indem mit dessen Hilfe die zu er-
fassenden Leistungen festgelegt werden können.

Hauptziel der Empfängerstatistik ist die standardisierte 
Erfassung der Sozialhilfe im weiteren Sinne, also jenes 
Bereichs der Sozialen Sicherheit, der hinsichtlich gesetzli-
che Grundlage, Leistungssystem und Vollzug erhebliche 
Unterschiede zwischen den Kantonen aufweist. Zu die-
sem Zweck erfolgt die Erfassung auf der Ebene der un-
terstützten Einheit, die in der Praxis als Dossier oder Fall 
 geführt wird. 

Die Daten für den Armutsindikator werden im Rah-
men der Empfängerstatistik zur Sozialhilfe erhoben. 
Durch die Standardisierung der Daten ist die Basis gege-
ben, die kantonalen Unterschiede sichtbar zu machen.

BFS AKtUELL
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2 Grundlagen der Bedarfsleistungen

2.1 Inventar

Damit eine Sozialleistung in das Inventar aufgenommen 
wird, muss sie kumulativ die folgenden Bedingungen 
 erfüllen. Diese sind im Rahmen der Sozialhilfestatistik 
festgelegt worden:

•	 Die	Leistung	wird	im	kantonalen	Recht	geregelt	
 (Gesetz oder Verordnung). Die von den Gemeinden 
auf der Grundlage eines kantonalen Gesetzes oder 
 einer kantonalen Verordnung ausgerichteten Leistun-
gen sind im Inventar ebenfalls berücksichtigt. Hinge-
gen werden Leistungen, die von den Gemeinden auf 
der Grundlage eines kommunalen Reglements ent-
richtet werden, nicht ins Inventar aufgenommen. Vom 
Inventar ausgeschlossen sind ebenfalls Leistungen, die 
ausschliesslich dem Bundesrecht unterstehen.

•	 Es	handelt	sich	um	eine	Leistung,	die	in	bar	ausgerich
tet wird (Cash Benefit). Ausgeschlossen sind  somit 
Sachleistungen sowie Betreuungs- und Beratungs-
leis tungen, mit denen die in bar ausgerichteten Leis-
tungen in vielen Fällen ergänzt werden. Bei den 
kanto na len Arbeitslosenentschädigungen, die aktive 
Mass nahmen vorsehen (Kurse, Praktika usw.), werden 
nur die finanziellen Aspekte berücksichtigt (tatsächlich 
vom Leistungsempfänger bezogene Barleistungen).

•	 Die	Leistung	wird	bedarfsabhängig	ausgerichtet.	Die	
Bedarfsabhängigkeit orientiert sich am Einkommen 
oder am Vermögen. Ausgeschlossen sind somit Leis-
tungen, die sich unabhängig vom  Einkommen und 
Vermögen an bestimmte Bevölkerungskatego rien 
richten (beispielsweise ein Programm für ältere 
 Arbeitslose). Eine Ausnahme bildet die Alimenten-
bevor  schussung (siehe Kap. 2.3).

•	 Die	Leistung	ist	individuell	und	gibt	zur	Eröffnung	
 eines persönlichen Dossiers Anlass. Ausgeschlossen 
sind folglich Finanzhilfen, die an Institutionen wie bei-
spielsweise Pflegeheime oder Betreuungsstrukturen 

für Kleinkinder ausgerichtet werden. Einen Spezial-
fall stellen die kantonalen Wohnbeihilfen dar (siehe 
Kap. 4.2).

2.2 Empfängerstatistik

Damit eine Leistung in die Empfängerstatistik (und damit 
in den ARMIN) aufgenommen wird, muss sie im Inven-
tar enthalten sein und folgende Kriterien erfüllen:

•	 Die	Leistung	wird	mit	einer	gewissen	Regelmässigkeit	
ausgerichtet. Einmalige Leistungen sind daher ausge-
schlossen. 

•	 Die	Leistung	wird	in	der	Praxis	nicht	nur	an	eine	sehr	
kleine Zahl von Leistungsempfängern ausgerichtet, 
sondern an mehr als 0,05% der Bevölkerung oder an 
mehr als 100 Personen. 

2.3 Alimentenbevorschussung (ALBV)

Obwohl nicht in allen Kantonen ausschliesslich im Be-
darfsfall ausgerichtet, wird die ALBV vollumfänglich in 
das Inventar, in die Sozialhilfe-Empfängerstatistik wie 
auch in den Armutsindikator miteinbezogen. Der Grund 
dafür liegt in der ausgesprochen präventiven Wirkung, 
die die ALBV haben kann: Sie wird relativ niederschwel-
lig gewährt und ist somit der Sozialhilfe direkt vorgela-
gert. Andererseits gibt es im Vollzug der ALBV erhebliche 
kantonale Unterschiede, was sich auf den Bezug von So-
zialhilfe auswirkt. Daher ist ihr Einbezug zur Darstellung 
der Sozialhilfe im weiteren Sinn unverzichtbar.

2.4 Spezialfall Wohnbeihilfen

Der individuelle Zugang zu geeignetem Wohnraum ge-
hört zum sozialen Schutz und wird mit verschiedenen 
Mitteln sichergestellt. Nebst Anreizen zum Bau von 

BFS AKtUELL
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preis günstigem Wohnraum (Objekthilfe) werden auch 
Massnahmen angeboten, welche die Wohnungen direkt 
verbilligen (Subjekthilfe). Vorausgesetzt wird eine ein-
geschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit des Mieters. 
Diese Angebote werden zum Teil vom Bund (mit-)finan-
ziert. Darüber hinaus kennen einige Kantone rein kanto-
nale Leistungen, die den Zugang zur Verbilligung etwas 
vereinfachen oder zeitlich begrenzte Bundeshilfen auf ei-
gene Kosten verlängern. Vor dem Hintergrund der Sozi-
alhilfe-Empfängerstatistik, die sich an der unterstützten 
Einheit (Subjekte) orientiert, stellen diese Leistungen 
konzeptionell eine Herausforderung dar, da die Abgren-
zung zwischen Subjekt- und Objekthilfe nicht einfach zu 
machen ist. 

In ergänzenden konzeptionellen Abklärungen schla-
gen Bonoli/Bertozzi9 vor, ausschliesslich diejenigen indivi-
duellen Leistungen mit in die Empfängerstatistik einzu-
beziehen, zu denen grundsätzlich alle Mieter Zugang 
haben. Daher wird anhand zusätzlicher Kriterien über die 
Aufnahme in die Empfängerstatistik bzw. den Armutsin-
dikator entschieden:

•	 Der	Zugang	zur	Sozialleistung	muss	allgemein	verfüg-
bar bzw. gewährleistet sein.

•	 Der	Entscheid,	die	Leistung	anzubieten,	liegt	im	Ver-
antwortungsbereich des Kantons und nicht der Ge-
meinde.

9 Bonoli, Bertozzi (2007)
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3 Armutsindikator

3.1 Anforderungen

Um keine unerwünschten Anreize zu Subjektfinanzierun-
gen zu setzen, besteht der Teilindikator Armut des sozio-
demografischen Lastenausgleichs aus dem «Anteil der 
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der So-
zialhilfe im weiteren Sinn» wie dies in Art. 34, Absatz 1, 
lit. a. der Verordnung über den Finanz- und Lastenaus-
gleich (FiLaV) definiert ist. Nicht berücksichtigt werden 
demnach die Kosten, die die Ausrichtung dieser Leistun-
gen verursachen.

In der Verordnung über den Finanz- und Lastenaus-
gleich sind auch die Arten der bedarfsabhängigen Sozial-
leistungen aufgeführt, die für den soziodemografischen 
Lastenausgleich berücksichtigt werden (Artikel 34, 
 Absatz 2 ff FiLaV):

2 Als Leistungen der Sozialhilfe im weiteren Sinn  gelten 
folgende bedarfsorientierte Geldleistungen,  sofern sie 
personen- beziehungsweise haushalts bezogen 
 gewährt werden und soweit sie in der Statistik der 
 Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger 
gemäss Verordnung vom 30. Juni 1993 über die 
Durchführung von statistischen Erhebungen des 
 Bundes aufgeführt sind:

a. wirtschaftliche Sozialhilfe gemäss den kantonalen 
Sozialhilfegesetzen;

b. kantonal geregelte Bevorschussung von Alimenten;

c. Ergänzungsleistungen des Bundes, gewichtet mit 
dem kantonalen Finanzierungsanteil gemäss Artikel 
13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 der 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung;

d. kantonale Beihilfen zu AHV/IV und kantonale 
Heimbeihilfen;

e. kantonale Bedarfsleistungen im Zusammenhang 
mit Arbeitslosigkeit;

f. kantonale Mutterschaftsbeihilfen sowie Unterhalts-
zuschüsse an Familien mit Kindern;

g. kantonale personen- oder haushaltsbezogene 
Wohngelder beziehungsweise Wohnkostenzu-
schüsse.

3 Mehrfachbezüge werden einfach gezählt.

3.2 Im Armutsindikator enthaltene  
Bedarfsleistungen

Grundsätzlich orientiert sich der ARMIN an den Bedarfs-
leistungen der Empfängerstatistik des BFS zur Sozialhilfe. 
Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ARMIN 
die bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen teilweise 
einbezogen werden. In der Sozialhilfestatistik werden 
diese Ergänzungsleistungen nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich werden nach den vorgegebenen Krite-
rien nur die kantonalen Beihilfen zu den Ergänzungsleis-
tungen der AHV/IV berücksichtigt. Diese gehen über die 
bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen (ordentliche EL) 
hinaus, indem höhere anrechenbare Ausgaben berück-
sichtigt werden. Sie werden sozusagen in Ergänzung zu 
den Ergänzungsleistungen ausgerichtet. 

Allerdings zeigte sich in der Konzeptphase des ARMIN 
ein sehr grosser Einfluss der kantonalen Beihilfen. Der 
Bezug von kantonalen Beihilfen ist meistens an den 
 Bezug von Ergänzungsleistungen nach Bundesrecht 
 gekoppelt, d.h. es gibt jeweils nur wenige oder gar keine 
Personen, die ausschliesslich kantonale Beihilfen bezie-
hen. Anders ausgedrückt: Der Anteil an Personen, die 
beide Leistungen zur gleichen Zeit beziehen, ist sehr 
hoch. Naturgemäss ist dies nur in den Kantonen der Fall, 
die solche Beihilfen kennen. Im Vergleich zwischen den 
Kantonen käme den kantonalen Beihilfen zu den EL der 
AHV/IV eine gewichtige Funktion zu: Obwohl in einem 
Kanton, der kantonale Beihilfen kennt, gleichzeitig auch 
fast alle Bezüger der EL gezählt würden, würden in Kan-
tonen ohne kantonale Beihilfen gar keine Bezüger von 
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EL miteinbezogen. Daraus resultierte eine hohe Sensitivi-
tät der kantonalen Beihilfen, indem die anzahlmässig vie-
len Bezüger von EL systematisch ungleich miteinbezogen 
würden. Und dies gilt, obschon es sich um eine Leistung 
handelt, die eine sehr ähnliche Berechnungs- und Voll-
zugslogik wie die EL hat und in den meisten Fällen sogar 
bewusst auf diesen aufbaut. Ähnliche soziale Risiken 
werden in ähnlicher Weise bekämpft wie mit der EL, nur 
mit etwas grosszügigeren Mitteln.

Zur Entschärfung dieses Problems des überproportio-
nalen Miteinbezugs sind folgende Varianten in Betracht 
gezogen worden:

a vollständiger Einbezug aller EL und kantonalen Beihil-
fen (zu 100%)

b Einbezug von kantonalen Beihilfen und EL nach dem 
Gewicht im Kostenteiler zwischen Bund und Kantonen 
(siehe auch Fussnote 10)

c Einbezug von reinen kantonalen Beihilfen zu 100% 
und EL nach dem Gewicht im Kostenteiler zwischen 
Bund und Kantonen (siehe auch Fussnote 10)

Für die Auswahl einer Variante gilt es neben der  Höhe 
des Einflusses auf den ARMIN noch folgende Aspekte zu 
berücksichtigen:

•	 Lastenverteilung:	Die	individuellen	EL	werden	gemäss	
der NFA bis zu einem gewissen Plafond10  von Bund 
und Kantonen gemeinsam finanziert, d.h. eine ge-
wisse Aufteilung der Lasten findet in diesem Bereich – 
auch ohne SLA – bereits statt.

•	 Ausgewogenheit	des	Indikators:	Verglichen	mit	den	
anderen Bedarfsleistungen haben die EL zahlenmässig 
ein grosses Gewicht, d.h. es gibt relativ viele Bezüger 
von EL.

•	 Basis	Kanton:	Die	EL	basieren	auf	einer	gesetzlichen	
Grundlage auf Stufe Bund und werden somit nach 
(fast) einheitlichen Kriterien ausgerichtet. Der ARMIN 
soll aber die Unterschiede der Kantone in der Armuts-
bekämpfung durch Bedarfsleistungen widerspiegeln.

•	 Begrifflichkeiten:	Die	EL	sind	gemäss	Wörterbuch	der	
Sozialpolitik «Sozialversicherungsleistungen der be-
sonderen Art11», so dass ein Einbezug in die Gesamt-
heit der Sozialhilfe nicht vorbehaltlos geschehen 
kann.

Im Verfahren zur Berechnung des ARMIN ist die Vari-
ante c umgesetzt worden, da sie die zu berücksichtigen 
Kriterien am ausgewogensten erfüllt.

10 Grundsätzlich müssen die Kantone 3/8 der EL-Leistungen übernehmen. 
Es wird nicht mehr unterschieden, ob die Personen zu Hause oder in ei-
nem Heim leben. Die Mitfinanzierung des Bundes beschränkt sich jedoch 
auf die Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs. Sollten die Kosten für 
die Heimunterbringung über dieser Grenze liegen, müssen die Kantone 
vollumfänglich für die EL-Leistungen aufkommen. Die Krankheits- und 
Behinderungskosten werden ebenfalls ausschliesslich von den Kantonen 
zu tragen sein (vgl. EFV (2004b).

11 Carigiet et al. (2003)

Quelle: eigene Darstellung © Bundesamt für Statistik (BFS)

Einbezug der bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen (EL) G 3

Teilweiser
(gewichteter)

Einbezug
Nur EL Nur EL

EL +
kantonale
Beihilfen

EL +
kantonale
Beihilfen

Nur
kantonale
Beihilfen

Nur
kantonale
Beihilfen

Kantone ohne 
kantonale Beihilfen

Ungleicher Einbezug Gewichteter Einbezug (Variante c)

Kantone mit 
kantonale Beihilfen

Kantone ohne 
kantonale Beihilfen

Kantone ohne 
kantonale Beihilfen

Einbezug 
zu 100%

Teilweiser
(gewichteter)

Einbezug Teilweiser
(gewichteter)

Einbezug

Einbezug
zu 100%
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Folgende Tabelle vermittelt eine Übersicht über die für 
die Berechnung relevanten Leistungskategorien bzw. 
 deren Präsenz in den einzelnen Kantonen.

t 2 Übersicht der relevanten Bedarfsleistungen

Anzahl Leistungen pro Kanton WSH ALBV EL kBH MUBE ALH FBH WohnBH

Kantone Anzahl Leistungen

AG 4 1 1 1  1    

AI 4 1 1 1 1     

AR 3 1 1 1      

BE 4 1 1 1 1     

BL 4 1 1 1 1     

BS 5 1 1 1 1    1

FR 6 1 1 1 1 1  1  

GE 7 1 1 1 1  1 1 1

GL 3 1 1 1      

GR 4 1 1 1  1    

JU 4 1 1 1   1   

LU 4 1 1 1  1    

NE 6 1 1 1 1 1 1   

NW 4 1 1 1 1     

OW 3 1 1 1      

SG 5 1 1 1 1 1    

SH 6 1 1 1  1 1 1  

SO 3 1 1 1      

SZ 3 1 1 1      

TG 3 1 1 1      

TI 7 1 1 1 1 1 1 1  

UR 3 1 1 1      

VD 5 1 1 1 1 1    

VS 5 1 1 1 1   1  

ZG 6 1 1 1 1 1 1   

ZH 5 1 1 1 1 1    

total 116 26 26 26 14 11 6 5 2

Quelle: eigene Darstellng in Anlehnung an BFS/BASS, Inventar der bedarfsabhängige Sozialleistungen

Legende:

WSH: Wirtschaftliche Sozialhilfe nach SKOS ALBV: Alimentenbevorschussung 

EL: ordentliche Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV nach Bundesrecht

kBH: kantonale Beihilfen zu den EL zu AHV/IV

MUBE: Eltern-/ Mutterschaftsleistungen ALH: Kantonale Arbeitslosenhilfen

FBH: Familienbeihilfe WohnBH: individuelle Wohnbeihilfe

BFS AKtUELL
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4 Daten

12 Bundesamt für Sozialversicherungen (2007)

4.1 Mikrodaten (Einzelfalldaten)

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, stützt sich die 
 Berechnung des Armutsindikators weitestgehend auf die 
Daten der Sozialhilfestatistik ab. Einerseits wird durch sie 
der Umfang der Leistungen bestimmt, andererseits liefert 
sie die relevanten fall- personenbezogenen Daten. Ge-
sammelt werden diese im Rahmen der Sozialhilfe-Emp-
fängerstatistik, die die Sozialhilfeempfänger auf der 
Ebene der Sozialdienste erhebt (Verordnung vom 
30.  Juni 1993 über die Durchführung von statistischen 
Erhebungen des Bundes). 58% der benötigten  Daten für 
den Armutsindikator werden auf diese Weise erfasst. 

4.2 Makrodaten

In Ergänzung zu den individuellen Bezügerdaten sind 
Datensammlungen auf einer höheren Aggregationsstufe 
notwendig. Aggregierte Daten werden von den entspre-
chenden kantonalen Dienststellen an das BFS geliefert 
oder es werden Informationen aus anderen Bundesstatis-
tiken verwendet. Angewandt wird diese Art der Daten-
sammlung für diejenigen Sozialleistungen, die nicht Teil 
der Sozialhilfestatistik sind. Dazu gehören insbesondere 
die EL, die aus der EL-Statistik des Bundesamtes für Sozi-
alversicherungen (BSV) bezogen werden12. Aus dieser 
Quelle stammen 29% aller berechnungswirksamen Be-
zügerzahlen. Die übrigen 13% der verwendeten Daten 
gehen auf jene Sozialleistungen zurück, die zwar Teil der 
Sozialhilfestatistik sind, aber zur Zeit noch nicht auf Mik-
roebene erfasst werden. Für diese werden bis auf weite-
res aggregierte (Makro-)daten aus kantonalen Quellen 
verarbeitet.

4.3 Bestimmen der Fall- und  
Personenzahlen

Ausgangspunkt für die weiteren Berechnungen ist die 
Zahl der Personen, die im Berichtsjahr von den relevan-
ten Leistungen mindestens einmal Leistungen bezogen 
 haben. Analog zur Bildung der Quoten in der Sozialhilfe-
empfängerstatistik werden dazu kumulative Jahreszahlen 
benutzt. Für alle Leistungen muss die Anzahl Personen 
vorliegen, die im entsprechenden Jahr mindestens einmal 
eine finanzielle Leistung bezogen haben. Aus Gründen 
der eingeschränkten Verfügbarkeit von Daten sind zum 
Teil Umrechnungen bzw. Hochrechnungen von Stich-
tags- bzw. Fallzahlen zu kumulierten Personenzahlen 
notwendig (siehe Tabelle 3). Dazu kommen Durch-
schnittswerte aus Kantonen zur Anwendung, die Einzel-
falldaten zur Verfügung stellen können. Hochgerechnet 
wird grundsätzlich stets innerhalb der gleichen Leis-
tungskategorie. Stehen auch solche Daten nicht zur Ver-
fügung, werden die Mittelwerte der wirtschaftlichen So-
zialhilfe des entsprechenden Kantons benutzt. 

Mikrodaten
andere Bundes-
statistiken 
(Makroebene)
kantonale Aggregats-
daten (Makroebene)

Datenquellen für den Armutsindikator G 4

© Bundesamt für Statistik (BFS)Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik

58,4%28,7%

12,9%
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t 3 Faktoren zur Hochrechnung

Faktor zur Hochrechnung 
von Stichtagszahlen 
(ergibt kumulierte Fallzahl)

Quelle Faktor zur Hochrechnung von 
Fallzahlen (ergibt Personenzahl)

Quelle

Ergänzungsleistungen 
(EL und kBH)

* 1.15 Untersuchung Kt. ZH * 1.1 Empfängerstatistik

Alimenten-
bevorschussung (ALBV)

* 1.26 Empfängerstatistik * 2.5 
(inkl. Elternalimente)

Empfängerstatistik

* 1.53 
(ohne Elternalimente)

Empfängerstatistik

Eltern-/Mutterschafts-
leistungen (MUBE)

* 3.02 Befragung Kt. LU Nicht notwendig –

Wohnbeihilfen 
(WohnBH)

* 3.1 Befragung Kt. GE Nicht notwendig –

Quelle: eigene Darstellung
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5.1 Grundsätze

Alle Personen werden miteinbezogen, die im Berichtsjahr 
mindestens eine finanzielle Leistung bezogen haben. Die 
Quote, die durch den Anteil der unterstützten Personen 
am Total der ständigen Wohnbevölkerung Ende Dezem-
ber gebildet wird, ist gleichzeitig der Armutsindikator. 
Bezüger, die im Berichtsjahr mehr als eine relevante Leis-
tung bezogen haben (Doppel- bzw. Mehrfachbezüger), 
werden nur einmal gezählt13. Um dies sicherzustellen, 
wird ein Bereinigungsverfahren durchgeführt, welches im 
Bericht «Informationsbeschaffung betreffend Mehrfach-
abhängigkeiten der bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
der Kantone14» ausführlich beschrieben ist. 

Grundsätzlich kann von folgender Berechnungsformel 
für den Armutsindikator ausgegangen werden:

13 Gemäss den Anforderungen des Art. 34, Abs. 3 FiLaV

14 Detzel; Salzgeber (2005)

∏
= =

−−

Etwas vereinfacht ausgedrückt heisst das, dass die 
 bereinigte Anzahl Bezüger durch die ständige Wohn-
bevölkerung dividiert wird. Im folgenden Abschnitt wird 
die Berechnung der Bezügerzahl in einer tabellarischen 
Form erläutert.

5.2 Umsetzung

Für die Darstellung der konkreten Berechnung wird eine 
Schreibweise gewählt, die einfacher lesbar ist (Tabelle 4). 
In einem ersten Schritt werden alle Bezügerzahlen nach 
Leistungstyp gesammelt. Anschliessend werden die Dop-
pelbezüge (Schnittmengen 
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engeren Sinn in Abzug gebracht. Mit der Subtraktion der Doppelbezüge der weiteren Leistungen un-
tereinander  wird die Bereinigung abgeschlossen. Diese Methode berücksichtigt nur den gleichzeitigen 
Bezug von zwei Leistungen derselben Person im Betrachtungszeitraum. Wird eine Person durch 3 
oder mehr Leistungen unterstützt, findet dies keine Berücksichtigung14.  
 

Table 4: Berechnungsbeispiel 1 (Normalfall) 

WSH   + ALBV   + MUBE + ALH    
Bezüger Total = 

12000  + 2000  + 1000 + 100   
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ALBVWSH
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ALHWSH
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=

   

    - 500  - 100 - 10   
 

     - 
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MUBEALBV
1

,
=
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ALHALBV
1

,
=

   

      - 70 - 0   
 

      - 
m

i

ALHMUBE
1

,
=

   

       - 20 = 14400 

 
 Summe 

i Person 1,…,m 
 Schnittmenge  

 
5.3 Null-Restriktionen 
Damit werden die Ausschlussbestimmungen zum kumulativen Leistungsbezug gemäss den relevan-
ten gesetzlichen Grundlagen bezeichnet. Solche Bestimmungen legen fest, welche Kombinationen 
von Leistungen nicht zulässig sind. Sie müssen zwingend im Gesetz oder den dazu gehörenden Aus-
führungsbestimmungen definiert sein. Nicht berücksichtigt werden praktisch angewendete Ausschlüs-
se, die nicht in einem Dokument fixiert sind. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vollzugsbe-
stimmungen werden im Rahmen der Aktualisierung des Inventars erfasst und ausgewertet. In der 
Berechnung werden diese Kombinationen von der Bereinigung der Mehrfachbezüge ausgenommen. 
Im untenstehenden Beispiel (Tabelle 5) wird eine Null-Restriktion zwischen wirtschaftlicher Sozialhilfe 
und der ALBV dargestelt. Bezüger von ALBV können gleichzeitig keine Leistungen der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe beziehen. 

                                                      
14 Diese dürften keine nennenswerten Auswirkungen auf das Resultat haben 

) der weiteren Leistungen 
zur Sozialhilfe im engeren Sinn in Abzug gebracht. Mit 
der Subtraktion der Doppelbezüge der weiteren Leistun-
gen untereinander  wird die Bereinigung abgeschlossen.

Armutsindikator

Summezeichen

Person 1,...,m

Leistungstyp 1,...,n

Produktzeichen

Ständige 
Wohnbevölkerung gemäss ESPOP

Erhebungsjahr

 = 1 falls Person i bezieht Leistung j
 = 0 falls Person i bezieht Leistung j nicht
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(ergibt kumulierte Fall-

zahl) 

Personenzahl) 

Ergänzungsleistungen (Bund 

und Kanton) (EL und kBH) 

* 1.15 Untersuchung Kt. 
ZH 

* 1.1 Empfängerstatis-
tik 

* 1.26 Empfängerstatistik * 2.5   (inkl. Elternali-
mente) 

Empfängerstatis-
tik Alimentenbevorschussung 

(ALBV)   * 1.53 (ohne Elternali-
mente) 

Empfängerstatis-
tik 

Eltern-/Mutterschafts-

leistungen (MUBE) 

* 3.02 Befragung Kt. LU Nicht notwendig - 

Wohnbeihilfen (WohnBH) * 3.1 Befragung Kt. GE Nicht notwendig - 

 

Quelle: eigene Darstellung 

    

 
 

5 Berechnungsmethode 
5.1 Grundsatz 
Alle Personen werden miteinbezogen, die im Berichtsjahr mindestens eine finanzielle Leistung bezo-
gen haben. Die Quote, die durch den Anteil der unterstützten Personen am Total der Ständigen 
Wohnbevölkerung Ende Dezember gebildet wird, ist gleichzeitig der Armutsindikator. Bezüger, die im 
Berichtsjahr mehr als eine relevante Leistung bezogen haben (Doppel- bzw. Mehrfachbezüger), wer-
den nur einmal gezählt12. Um dies sicherzustellen wird ein Bereinigungsverfahren durchgeführt, wel-
ches im Bericht „Informationsbeschaffung betreffend Mehrfachanhängigkeiten der bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen der Kantone13“ ausführlich beschrieben ist.  
 
Grundsätzlich kann von folgender Berechnungsformel für den Armutsindikator ausgegangen werden: 

ARMIN = 
t

n

j
ji

y

a∏
= =

−−
m

1i 1
, )1(1

 

 
ARMIN Armutsindikator 

 Summezeichen 
i Person 1,…,m 
j Leistungstyp 1,…,n 

 Produktzeichen 
y Ständige Wohnbevölkerung ESPOP  
t Erhebungsjahr 

jia ,  jia ,  = 1 falls Person i bezieht Leistung j 

jia ,  = 0 falls Person i bezieht Leistung j nicht 

 
Etwas vereinfacht ausgedrückt heisst das, dass die bereinigte Anzahl Bezüger durch die ständige Wohnbevölke-
rung dividiert wird. Im folgenden Abschnitt wird die Berechnung der Bezügerzahl in einer tabellarischen Form 
erläutert. 
 
5.2 Umsetzung 
Für die Darstellung der konkreten Berechnung wird eine Schreibweise gewählt, die einfacher lesbar ist 
(Tabelle 4). In einem ersten Schritt werden alle Bezügerzahlen nach Leistungstyp gesammelt. An-
schliessend werden die Doppelbezüge (Schnittmengen ) der weiteren Leistungen zur Sozialhilfe im 
                                                      
12 Gemäss den Anforderungen des Art. 34, Abs. 3 FiLaV  
13 Detzel Patrick; Salzgeber, Renate (2005); Informationsbeschaffung betreffend Mehrfachanhängig-
keiten der bedarfsabhängigen Sozialleistungen der Kantone; Bern: BASS, im Auftrag des BFS. 
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Etwas vereinfacht ausgedrückt heisst das, dass die bereinigte Anzahl Bezüger durch die ständige Wohnbevölke-
rung dividiert wird. Im folgenden Abschnitt wird die Berechnung der Bezügerzahl in einer tabellarischen Form 
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12 Gemäss den Anforderungen des Art. 34, Abs. 3 FiLaV  
13 Detzel Patrick; Salzgeber, Renate (2005); Informationsbeschaffung betreffend Mehrfachanhängig-
keiten der bedarfsabhängigen Sozialleistungen der Kantone; Bern: BASS, im Auftrag des BFS. 
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5.3 Null-Restriktionen

Gewisse Kombinationen von Leistungen sind aufgrund 
von kantonalen Gesetzen nicht möglich, wie z.B. Ali-
mentenbevorschussung und Sozialhilfe im Kanton Bern. 
Mittels der Null-Restriktion werden Doppelbezüge dieser 
Leistungskombinationen ausgeschlossen. Sie müssen 
zwingend im Gesetz oder den dazu gehörenden Ausfüh-
rungsbestimmungen definiert sein. Nicht berücksichtigt 
werden praktisch angewendete Ausschlüsse, die nicht in 
einem Dokument fixiert sind. Die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und Vollzugsbestimmungen werden im 
Rahmen der Aktualisierung des Inventars erfasst und 
ausgewertet. In der Berechnung werden diese Kombina-
tionen von der Bereinigung der Mehrfachbezüge ausge-
nommen. Im untenstehenden Beispiel (Tabelle 5) wird 
eine Null-Restriktion zwischen wirtschaftlicher Sozialhilfe 
und der ALBV dargestelt.  Bezüger von ALBV können 
gleichzeitig keine Leistungen der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe beziehen.

t 4 Berechungsbeispiel 1 (Normalfall)

Bezüger Total =
+ + +

 

 
= 15 10012 000 + 2000 + 1000 + 100

- - -

 
= 14 490- 500 - 100 - 10

-

 
= 14 420- 70 - 0

-

- 20 = 14 400

∑ = Summe / i = Person 1,...,m /     = Schnittmenge
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engeren Sinn in Abzug gebracht. Mit der Subtraktion der Doppelbezüge der weiteren Leistungen un-
tereinander  wird die Bereinigung abgeschlossen. Diese Methode berücksichtigt nur den gleichzeitigen 
Bezug von zwei Leistungen derselben Person im Betrachtungszeitraum. Wird eine Person durch 3 
oder mehr Leistungen unterstützt, findet dies keine Berücksichtigung14.  
 

Table 4: Berechnungsbeispiel 1 (Normalfall) 

WSH   + ALBV   + MUBE + ALH    
Bezüger Total = 

12000  + 2000  + 1000 + 100   
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,
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 Summe 
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 Schnittmenge  

 
5.3 Null-Restriktionen 
Damit werden die Ausschlussbestimmungen zum kumulativen Leistungsbezug gemäss den relevan-
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5.4 Voll-Überlappung

Dieser Begriff beschreibt einen Doppelbezug zu 100% 
von einer Leistung zur anderen. Ein Beispiel für eine sol-
che Voll-Überlappung, die vom System gewollt ist, sind 
die bedarfsabhängigen Kinderzulagen im Kanton Tessin: 
Im Sinne eines aufbauenden Modells der Kinderzulagen 
werden nur Kleinkinderbeiträge (assegni di prima infan-
zia) ausgeschüttet, wenn die pauschalisierten, nicht be-
darfsabhängigen Kinderzulagen (assegni di base) in 
Kombination mit der bedarfsorientierten ergänzenden 
Integrationszulage (assegni integrativi) nicht ausreicht15. 

Gründe für Voll-Überlappungen können systembe-
dingt sein oder diese können «zufällig» zustande kom-
men. Eine zufällige Voll-Überlappung kann dann ein-
treten, wenn sich die Zielgruppen von Leistungen 
überschneiden, die Leistungshöhe aber weder der einen 
noch der anderen existenzsichernd ist. Im folgenden (fik-
tiven) Beispiel (Tabelle 6) wird eine Voll-Überlappung 
zwischen der WSH und der Arbeitslosenhilfe dargestellt: 
Alle Bezüger von ALH beziehen gleichzeitig WSH.
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führungsbestimmungen definiert sein. Nicht berücksichtigt werden praktisch angewendete Ausschlüs-
se, die nicht in einem Dokument fixiert sind. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vollzugsbe-
stimmungen werden im Rahmen der Aktualisierung des Inventars erfasst und ausgewertet. In der 
Berechnung werden diese Kombinationen von der Bereinigung der Mehrfachbezüge ausgenommen. 
Im untenstehenden Beispiel (Tabelle 5) wird eine Null-Restriktion zwischen wirtschaftlicher Sozialhilfe 
und der ALBV dargestelt. Bezüger von ALBV können gleichzeitig keine Leistungen der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe beziehen. 

                                                      
14 Diese dürften keine nennenswerten Auswirkungen auf das Resultat haben 
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6 Qualitätssicherung

Prinzipiell findet die Qualitätssicherung im Rahmen der 
Produktion der Einzelfalldaten durch die Prozesse der So-
zialhilfe-Empfängerstatistik statt. Die entsprechenden 
Abläufe sind im Bearbeitungsreglement16 der Empfänger-
statistik beschrieben. Die wichtigsten Massnahmen zur 
 Sicherstellung einer ausreichenden Qualität sind:

•	 Plausibilisierungen	bei	der	dezentralen	Daten
erfas sung sowie beim zentralen und dezentralen 
 Datentransfer und der zentralen Datenverarbeitung

•	 Kontrolle	der	gesamten	Datenlieferungen	anhand	der	
Vorjahreszahlen 

•	 Individuelle	Rückfragen	und	meldungen	mit	
anschlies senden Korrekturen

•	 Einbettung	der	Prozesse	in	die	elektronische	Daten
erhebung mit einer weitgehenden Automatisierung

Der Armutsindikator seinerseits wird ebenfalls mit den 
Daten des Vorjahres und mit Informationen zur Struktur 
der Kantone verglichen. Die Berechnungen werden 
 stan dar disiert und soweit möglich automatisiert vorge-
nommen, um das Risiko von Kopierfehlern zu mini-
mieren. Aus der Empfängerstatistik übernommene Daten 
und Resultate gelten für Berechnung des Armutsindika-
tors als qualitätsgesichert.

Im Rahmen der jährlichen Kontrollen, die von der 
 Eidgenössischen Finanzkontrolle zur Qualitätssicherung 
des Ressourcen- und Lastenausgleichs durchgeführt 
 werden, wird auch das Verfahren zur Berechnung des 
Armutsindikators untersucht. Von den jährlich sechs für 
die Überprüfung des Ressourcenausgleichs ausgewähl-
ten Kantonen werden deren zwei bestimmt, für die zu-
sätzlich die Berechnung des Armutsindikators unter die 
Lupe genommen wird.

16 Graf (2003)
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7 Resultate Armutsindikator

Methodischer Hinweis: Die in den Kapiteln 7 und 8 ver   -
wendeten Durchschnitte der gesamten Schweiz sind  immer 
die Durchschnitte aller Werte der Kantone. Die Kantone  
werden also unabhängig ihrer Bevölkerungszahl gleich 
 ge wichtet.

Die kantonalen Unterschiede der Gesamtquoten sind 
frappant (Grafik 5). Der ungewichtete Durchschnitt der 
Kantonsquoten beträgt 5,0%. Die höchste Quote (GE) 

Kanton
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NW AI UR VS GR OW SZ TG AR AG GL ZG BL SG LU FR CH SO JU ZH SH BE VD NE TI BS GE

Armutsindikator, 2006 G 5

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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ist gut 7-mal höher als jene des Kantons mit der gerings-
ten Unterstützungsquote (NW). Zehn Kantone weisen 
eine überdurchschnittliche Belastung auf (Grafik 4), 
 wobei vier weit über dem Durchschnitt liegen. Es sind 
dies die Kantone BS, GE, NE und TI, also Stadtkantone 
oder solche die eher strukturschwach sind. 
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In einer anderen Darstellung werden die Unterschiede 
etwas deutlicher. Gezeigt werden die Abweichungen 
vom Durchschnitt aller Kantone (Grafik 6). Positive Ab-
weichungen, d.h. überdurchschnittliche oder gar weit 
überdurchschnittliche sind vor allem für die lateinischen 

Kanton

Armutsindikator, Abweichung vom Mittelwert, 2006 G 6

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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Kantone sowie für Kantone mit grossen Städten erkenn-
bar. Einzig Schaffhausen fällt diesbezüglich aus dem Rah-
men. Auf der anderen Seite sind hingegen eher ländlich 
geprägte Kantone vertreten ohne grosse Städte und 
 Agglomerationen. 
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8 Resultate Sozialhilfe im weiteren Sinn

Beim ARMIN handelt es sich um eine Grösse, die explizit 
für den SLA berechnet wird. Sobald Aussagen über die 
gesamte Sozialhilfe gemacht werden sollen, eignet sich 
die Sozialhilfequote im weiteren Sinn besser. Im Unter-
schied zum Armutsindikator sind die bundesrechtlichen 
Ergänzungsleistungen in der Quote der Sozialhilfe im 
weiteren Sinn zu 100% gewichtet (siehe Kap. 3.2). Aus-
wirkungen hat dies vor allem auf die Kantone, in denen 
eine relativ grosse Anzahl von Personen leben, die kan-
tonale Beihilfen ohne Kombination mit den Ergänzungs-
leistungen beziehen. Aber auch die Altersstruktur und 
das Leistungssystem können einen Einfluss ausüben, da 
einzelne weitere Leistungen in der Sozialhilfequote weni-
ger stark und die EL-Bezüger entsprechend stärker ge-
wichtet werden. Folgen hat dies auf die Kantone AG, 
AR, UR und VS, deren Position sich in der Sortierung 
nach Höhe der Quote verändert.

Kanton

Armutsindikator und Sozialhilfe im weiteren Sinn, 2006 G 7

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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ARMIN
Sozialhilfe im weiteren Sinn

Der Durchschnitt aller kantonalen Quoten der Sozial-
hilfe im weiteren Sinn beträgt 7,3% und ist somit um 
2,3 Prozentpunkte höher als der Mittelwert des Armuts-
indi kators.

Für Darstellungen im Zusammenhang mit möglichen 
Gründen der beträchtlichen Unterschiede zwischen den 
Kantonen wird im Folgenden die Sozialhilfequote im 
weiteren Sinn verwendet und nicht der Armutsindikator. 
Da erstere die ungewichteten EL beinhaltet, ist sie für die 
Analyse der Wirkung der Leistungen besser geeignet.
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8.1 Arbeitslosigkeit und Sozialhilfequote

Trotz der generellen Verknappung von Arbeitsplätzen 
mit nied rigem Qualifikationsniveau17 wird an deren zent-
raler  gesellschaftlichen Integrationsfunktion festgehalten. 
Gleichzeitig bildet Arbeit die weitaus wichtigste Einkom-
mensquelle der erwerbsfähigen Bevölkerung. 

Demzufolge wird der Zuführung zu bzw. dem Verblei-
ben im Arbeitsprozess eine zentrale Rolle zugemessen. 
Die Grafik 8 zeigt denn auch den grossen Einfluss der 

17 Esping-Andersen (1999)

Sozialhilfequote i.w.S.

Sozialhilfequote im weiteren Sinn und Arbeitslosenquote, 2006 G 8

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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 Situation auf dem Arbeitsmarkt auf die Sozialhilfequote 
im weiteren Sinn. Je mehr eingeschriebene Arbeitslose, 
desto mehr Bezüger von sozialen Bedarfsleistungen. Ist 
der Arbeitsmarkt nicht in der Lage, Personen mit erhöh-
ten sozialen Risiken angemessen zu integrieren, bleibt 
die öffentliche Unterstützung als Ausweg. Nebst ge-
sundheitlichen Einschränkungen betrifft dies vor allem 
Personen, die aufgrund  familiärer Verpflichtungen nicht 
oder nur reduziert arbeiten können. 
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8.2 Leistungssystem und Sozialhilfequote

Wie Grafik 9 zeigt, besteht ein – wenn auch relativ 
schwacher – Zusammenhang zwischen der Anzahl Be-
darfsleistungen und der Sozialhilfequote. Es scheint also, 
dass eine Sozialleistung umso häufiger in Anspruch ge-
nommen wird, je grösser die Zahl der Sozialleistungen 
ist. Ausgeklammert wird dabei jedoch der Aspekt der 
Wirkung der einzelnen Unterstützungsleistungen auf-
einander. Eine Möglichkeit, dies zu beurteilen, ist die 
Darstellung der Anteile der verschiedenen Leistungskate-
gorien (Grafik 10). Eine wichtige Bedeutung kommt ins-
besondere dem Anteil der wirtschaftlichen  Sozialhilfe zu. 
Sie ist das unterste Netz und unterstützt diejenigen, die 

keinen Anspruch auf die anderen, vor gelagerten Bedarfs-
leistungen haben.

Der Anteil der wirtschaftlichen Sozialhilfe beträgt im 
Durchschnitt 33%. Ein Drittel aller Bedarfsleis tungen 
entfällt somit auf die wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH). 
Im Wesentlichen lassen sich drei Gruppen von Kantonen 
unterscheiden: Eine erste Gruppe, die über ein gut aus-
gebautes Leistungssystem verfügt, welche die Sozialhilfe 
im engeren Sinn entlastet. Typische Beispiele hierfür sind 
die Kantone TI und GE, die beide eine hohe Gesamt-
quote aufweisen und stark beanspruchte Be darfs leis-
tungen haben, die vor der Sozialhilfe im engeren Sinn 
wirken. Der Anteil Letzterer ist denn auch (weit) 
 unterdurchschnittlich. Die zweite Gruppe ist durch 

Anzahl Leistungen

Anzahl Leistungen und Sozialhilfequote im weiteren Sinn, 2006 G 9

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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Anteile der Leistungen an der Sozialhilfequote im weiteren Sinn, 2006 G 10

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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 überobligatorische weitere Sozialleistungen charakteri-
siert, deren Anteile an der Gesamtquote jedoch eher 
 gering sind (AI, BL, BS, NE, ZH). Infolgedessen wird die 
wirtschaftliche Sozialhilfe verhältnismässig stark bean-
sprucht. Die Sozialhilfe im engeren Sinn ist in der  zweiten 
Gruppe durchschnittlich sogar stärker vertreten als in den 
Kantonen der dritten Gruppe, die ausser den obligato-
rischen keine vorgelagerten Bedarfsleistungen anbieten. 
Auffallend ist, dass in diesen Kantonen (AR, GL, NW, 
OW, SZ, TG) der Anteil der bundesrechtlichen Ergän-
zungsl eistungen überdurchschnittlich gross ist. Dass der 
Anteil der  Sozialhilfe im engeren Sinn an der Sozialhilfe 
im weiteren Sinn derart stark variiert, dürfte vom Vor-
handensein von lebenslagenspezifischen Bedarfsleistun-
gen abhängig sein (Mutterschaftsleistungen, Arbeits-
losehilfen, kantonalen Beihilfen zu EL der AHV/IV, usw.).

Bleiben die vorgelagerten Bedarfsleistungen unbe-
rücksichtigt, dann lässt sich kein eindeutiger Zusammen-
hang herstellen zwischen der Höhe der Gesamtquote 

Sozialhilfequote im weiteren Sinn

Anteil Sozialhilfe im engeren Sinn und Gesamtquote, 2006 G 11

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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und dem Anteil der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Grafik 
11). Allerdings darf die Folgerung gewagt werden, dass 
weniger die Anzahl der Bedarfsleistungen als vielmehr 
deren zielgerichtete Ausrichtung auf bestimmte Risiko-
populationen für eine höhere Quote verantwortlich ist: 
In der Regel gehen die Bedarfsleistungen von leicht hö-
heren Ansätzen aus als die wirtschaftliche Sozialhilfe, 
werden aber zusätzlich von bestimmten Lebenslagen ab-
hängig gemacht, die als soziales Risiko gelten. Obwohl 
gesetzlich vorgeschrieben, kann der Zugang zu Leistun-
gen durch Bestimmungen des Vollzugs wesentlich beein-
flusst werden. Die blosse Präsenz gesetzlicher Leistungen 
garantiert also noch nicht deren breite Ausschüttung. 
Eine grosse Anzahl vorgelagerter Bedarfsleistungen be-
deutet daher nicht automatisch eine Entlastung der Sozi-
alhilfe. Der Anteil der wirtschaftlichen Sozialhilfe verän-
dert sich nicht analog zur Anzahl Leistungen. 
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8.3 Haushalte mit Kindern und Sozialhilfe

Aus den Ergebnissen der Auswertungen über die Sozial-
hilfe im engeren Sinne weiss man, dass Kinder, insbeson-
dere in grösseren Familien, ein Armutsrisiko18 darstellen 
können. Verursacht wird dies durch die erhöhten Kosten 
für Kinder, aber auch durch die ein geschränkte zeitliche 
Verfügbarkeit für berufliche Tätig keiten. 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Tat-
sache, dass einige der kantonalen vorgelagerten Bedarfs-
leistungen bewusst auf die Beseitigung der finanziellen 
Schwierigkeiten von Familien mit Kindern abzielen. Aller-

Sozialhilfequote i.w.S.

Sozialhilfequote i.w.S. 2006 und Anteil Alleinerziehender 
Haushalte, 2005 G 12

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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18 Bundesamt für Statistik (2007) 
Bundesamt für Statistik, Sozialamt des Kanton Zürich (2007)

dings kann kein genereller Zusammenhang zwischen 
dem Anteil an Haushalten mit Kindern und der Höhe der 
Sozialhilfequote im weiteren Sinn erkannt werden. Es 
gibt sogar eine gegenteilige Tendenz, dass nämlich in 
den Kantonen mit vergleichsweise hohem Anteil an 
Haushalten mit Kindern eine eher unterdurchschnittliche 
Sozialhilfequote vorhanden ist. 

Sobald aber die Quote der Sozialhilfe im weiteren 
Sinn nur mit dem Anteil Alleinerziehender verglichen 
wird (Grafik 12), ändert sich das Bild: Je mehr Allein-
erziehendenhaushalte es in einem Kanton gibt, desto 
 höher ist die Gesamt sozialhilfequote.
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Unterstützungsquote19 der Privathaushalte nach Fallstruktur, 
Sozialhilfe im engeren Sinn, 2006 G 13

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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Alleinlebende Alleinerziehende Paare mit Kindern Paare ohne Kind
Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

Bestätigt wird dieser Zusammenhang durch Resultate 
der Sozialhilfeempfänger-Statistik, wonach Haushalte 
 Alleinerziehender vier Mal häufiger unterstützt werden 
als der Durchschnitt aller Haushalte (Grafik 13). In den 
vorliegenden Berechnungen zur Sozialhilfequote im 
 wei teren Sinn werden zusätzlich auch die Fälle mit Ali-
men tenbevorschussung miteinbezogen, die meistens 
Ein- Eltern-Haushalte sind und somit das Gewicht der 
Haushalte Alleinerziehender verstärken.

Vor dem Hintergrund des fehlenden Zusammenhangs 
zwischen dem Anteil der Familien mit Kindern und der 
Sozialhilfequote im weiteren Sinn stellt sich die Frage, ob 
das Armutsrisiko durch Kinder allgemein überschätzt 
wird oder ob sie vermehrt durch alle Instanzen der Sozia-
len Sicherung fallen. Auswertungen zur Armut zeigen, 
dass der Anteil von Paaren mit Kindern in der Armuts-
population20 wesentlich grösser ist als in der Personen-
gruppe, die Bedarfsleistungen erhält. Erklärbar wird das 

durch eine tendenziell kleinere Armutslücke bei armen 
Familien mit Kindern. D.h. es fehlt ihnen im Vergleich zu 
anderen Falltypen an relativ wenig Einkommen, um das 
Existenzminimum zu erreichen. Anstatt die öffentliche 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen, schränken sie 
sich zusätzlich ein. Die Gründe, weshalb diese Personen 
keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, sind ge-
mäss der einschlägigen Fachliteratur21 hauptsächlich lü-
ckenhafte Kenntnisse über das Sozialsystem und das 
Schamgefühl. Dies widerspricht jedoch einer weit ver-
breiteten Annahme, dass sich (potenzielle) Bezüger von 
Sozialleistungen prinzipiell streng nach ökonomischen 
Grundsätzen individueller Nutzenmaximierung orien-
tieren. Es ist davon auszugehen, dass sozial-psycholo-
gische, geografische und nicht zuletzt auch organisa-
torische Gegebenheiten die Inanspruchnahme 
bedarfs ab hängiger Transferleistungen beeinflussen22.

19 Sie weist den Anteil der privaten Unterstützungseinheiten (bzw. Fälle)  
an allen privaten Haushalten gemäss der Volkszählung.

20 Im Unterschied zu Empfängern von Bedarfsleistungen lebt diese Gruppe 
unterhalb der Armutsgrenze, ohne aber von monetären Massnahmen zur 
Armutsbekämpfung zu profitieren.

21 Leu, Burri, Priester (1997), Strengmann-Kuhn (2003) 

22 Wirth (1982)
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Bestätigt werden diese Annahmen durch eine vertief-
tere Analyse der Situation im Kanton Tessin: Wie bereits 
weiter vorne ausgeführt, verfügt dieser über ein ausge-
bautes System an Familienleistungen, das organisatorisch 
nach dem Prinzip des «guichet unique» aufgebaut ist. 
Dementsprechend hoch ist der Anteil dieser Leistungen 
an der Gesamtquote der Sozialhilfe (Grafik 10). Ver-
gleicht man die Gesamtquote mit der Struktur der Fälle 
(Grafik 14), die von der wirtschaftlichen Sozialhilfe un-
terstützt werden, werden die Unterschiede zu den ande-
ren Kantonen sichtbar. Die Säulen repräsentieren die Ab-
weichung vom Mittelwert aller Kantone des Anteils der 
Haushalte mit Kindern in der engeren Sozialhilfe: Säulen 
nach oben zeigen eine überdurchschnittliche Vertretung 
von Haushalten mit Kindern in der Sozialhilfe im engeren 
Sinn, Säulen nach unten eine unterdurchschnittliche Ver-
tretung. So werden beispielsweise im Kanton OW über-
durchschnittlich viele Haushalte mit Kindern durch Sozi-
alhilfe unterstützt. 

Kanton

Haushalte mit Kindern in der Sozialhilfe im engeren Sinn: 
Abweichungen vom Durchschnitt aller Kantone, 2006 G 14

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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Die Linie setzt den Anteil der Haushalte mit Kindern in 
der Sozialhilfe mit jenem in der Gesamtbevölkerung in 
Beziehung. Dieser Fall kommt dann überproportional 
vor, wenn er in der Gesamtbevölkerung relativ schwach, 
jedoch in der Population der Sozialhilfeempfänger relativ 
stark vertreten ist. Dies wird insbesondere am Beispiel 
des Kantons BS sichtbar.

Grafik 13 muss demzufolge wie folgt gelesen werden: 
Nur dort, wo beide Werte der Grafik deutlich in die 
 gleiche Richtung ausschlagen, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Haushalte mit Kindern überdurch-
schnittlich stark oder schwach in der Sozialhilfe vertreten 
sind. Haushalte mit Kindern sind demnach nur in länd-
lichen Kantonen (GL, JU, TG) und in solchen mit einem 
wirksamen Leistungssystem (TI, ZG), welches Familien 
mit Kindern entlastet, schwach in der Sozialhilfe vertre-
ten. Im Kanton Tessin ist der Zusammenhang am deut-
lichsten zu sehen, womit die Wirksamkeit des dortigen 
Systems zur Entlastung von Familien unterstrichen wird.
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